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Änderung des Steuergesetzes

Der [Autor]

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS VI C/1/1, Steuergesetz (StG) vom 7. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2023), wird 
wie folgt geändert:

Art.  13
Besteuerung nach dem Aufwand

1 Natürliche Personen haben das Recht, anstelle der Einkommenssteuer eine 
Steuer nach dem Aufwand zu entrichten, wenn sie:

1. nicht das Schweizer Bürgerrecht haben;

2. erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Unterbrechung unbeschränkt 
steuerpflichtig (Art. 3) sind und

3. in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben.

2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, müssen bei-
de die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen.

https://gesetze.gl.ch/data/VI-C.1.1/de
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3 Die Steuer wird nach den jährlichen, in der Bemessungsperiode im In- und Aus-
land entstandenen Lebenshaltungskosten der steuerpflichtigen Person und der 
von ihr unterhaltenen Personen, mindestens aber nach dem höchsten der folgen-
den Beträge bemessen:

1. 400 000 Franken; 1. 400 000421 700 Franken;

2. für Steuerpflichtige mit eigenem Haushalt: dem Siebenfachen des jährlichen 
Mietzinses oder Eigenmietwerts;

3. für die übrigen Steuerpflichtigen: dem Dreifachen des jährlichen Pensionsprei-
ses für Unterkunft und Verpflegung.

4. ……

5. ……

6. ……

4 Die Steuer wird nach dem ordentlichen Steuertarif berechnet.

5 Die Steuer vom Vermögen wird nach einem Vermögen bemessen, das mindes-
tens dem zwanzigfachen massgeblichen Aufwand nach Absatz 3 dieses Artikels 
entspricht und nach dem ordentlichen Steuersatz berechnet.

6 Die Steuer nach dem Aufwand wird insgesamt mindestens gleich hoch ange-
setzt wie die Summe der nach den ordentlichen Tarifen berechneten Einkom-
mens- und Vermögenssteuernvom gesamten Bruttobetrag:

1. des in der Schweiz gelegenen unbeweglichen Vermögens und von dessen Ein-
künften;

2. der in der Schweiz gelegenen Fahrnis und von deren Einkünften;

3. des in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermögens, einschliesslich 
der grundpfändlich gesicherten Forderungen, und von dessen Einkünften;

4. der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente und ähnlichen Rechte 
und von deren Einkünften;
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5. der Ruhegehälter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen Quellen 
fliessen;

6. der Einkünfte, für die die steuerpflichtige Person aufgrund eines von der 
Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung gänzliche oder teilweise Entlastung von ausländischen Steuern bean-
sprucht.

7 Werden Einkünfte aus einem Staat nur dann von dessen Steuern entlastet, 
wenn die Schweiz diese Einkünfte allein oder mit anderen Einkünften zum Satz 
des Gesamteinkommens besteuert, so wird die Steuer nicht nur nach den in Ab-
satz 6 bezeichneten Einkünften, sondern auch nach allen aufgrund des betreffen-
den Doppelbesteuerungsabkommens der Schweiz zugewiesenen Einkommens-
bestandteilen aus dem Quellenstaat bemessen.

Art.  20
Bewegliches Vermögen

1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere:

1. Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlter Erträge aus rückkaufsfähi-
gen Kapitalversicherungen mit Einmalprämie im Erlebnisfall oder bei Rückkauf, 
ausser wenn diese Kapitalversicherungen der Vorsorge dienen. Als der Vorsor-
ge dienend gilt die Auszahlung der Versicherungsleistung ab dem vollendeten 
60. Altersjahr des Versicherten aufgrund eines mindestens fünfjährigen Ver-
tragsverhältnisses, das vor Vollendung des 66. Altersjahres begründet wurde;

2. Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit über-
wiegender Einmalverzinsung (globalverzinsliche Obligationen, Diskontobligatio-
nen), die dem Inhaber anfallen;
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3. Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhö-
hungen u. dgl.), soweit sie keine Rückzahlung bestehender Kapitalanteile dar-
stellen. Ein bei der Rückzahlung von Beteiligungsrechten im Sinne von Arti-
kel 4a des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteu-
er an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Vermögensertrag 
gilt in dem Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung ent-
steht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über 
die Verrechnungssteuer);

4. Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung 
beweglicher Sachen oder nutzbarer Rechte;

5. Einkünfte aus Anteilen an Anlagefonds gemäss Artikel 53 Absatz 2 dieses Ge-
setzes, soweit die Gesamterträge des Anlagefonds die Erträge aus direktem 
Grundbesitz übersteigen;

6. Einkünfte aus immateriellen Gütern.

1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratis-
nennwerterhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 70 Prozent steuer-
bar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder 
Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

2 Nicht steuerbar ist der Erlös aus Bezugsrechten, die zum Privatvermögen des 
Steuerpflichtigen gehören.

3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Reserven aus Ka-
pitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. De-
zember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung 
von Grund- oder Stammkapital. Absatz 4 bleibt vorbehalten.
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4 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweizeri-
schen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen 
nach Absatz 3 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven aus, so ist 
die Rückzahlung im Umfang der halben Differenz zwischen der Rückzahlung und 
der Ausschüttung der übrigen Reserven steuerbar, höchstens aber im Umfang 
der in der Gesellschaft vorhandenen, handelsrechtlich ausschüttungsfähigen üb-
rigen Reserven.

5 Absatz 4 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen:

1. die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von Beteili-
gungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft nach Artikel 66 Absatz 1 Ziffer 3 oder durch eine grenz-
überschreitende Übertragung auf eine inländische Tochtergesellschaft nach Ar-
tikel 66 Absatz 1 Ziffer 4 nach dem 24. Februar 2008 entstanden sind;

2. die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder Umstrukturierung 
nach Artikel 66 Absatz 1 Ziffer 2 und Absatz 3 oder der Verlegung des Sitzes 
oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. Februar 2008 bereits in einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft vorhanden waren;

3. im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.

6 Die Absätze 4 und 5 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitaleinlagen, 
die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhungen ver-
wendet werden.

7 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, die 
Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mindestens der Hälfte des 
erhaltenen Liquidationsüberschusses, so vermindert sich der steuerbare Anteil 
dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz zwischen diesem Anteil 
und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhan-
denen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese Beteiligungsrechte entfallen.
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8 Absatz 3 gilt für Einlagen und Aufgelder, die während eines Kapitalbands nach 
Artikel 653s bis Artikel 653v des Obligationenrechts (OR)1) geleistet werden, nur 
soweit sie die Rückzahlungen von Reserven im Rahmen dieses Kapitalbandes 
übersteigen.

Art.  24

1 Steuerfrei sind:

1. der Erlös aus Bezugsrechten, sofern die Vermögensrechte zum Privatvermö-
gen gehören;

2. Vermögensanfälle infolge Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung oder güterrecht-
licher Auseinandersetzung;

3. Kapitalgewinne aus der Veräusserung von beweglichem Privatvermögen; vor-
behalten bleibt Artikel 106 Absatz 1 dieses Gesetzes (wirtschaftliche Handän-
derung);

4. der Vermögensanfall aus rückkaufsfähiger privater Kapitalversicherung, ausge-
nommen aus Freizügigkeitspolicen; Artikel 20 Absatz 1 Ziffer 1 dieses Geset-
zes bleibt vorbehalten;

5. die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Ein-
richtungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie der Emp-
fänger innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen Vorsor-
ge verwendet;

6. die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln;

7. die Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen, ausgenommen 
die Unterhaltsbeiträge gemäss Artikel 23 Ziffer 6 dieses Gesetzes;

8. der Sold für Militär- und Schutzdienst sowie das Taschengeld für Zivildienst;

9. die Zahlung von Genugtuungssummen;

1) SR 220

http://db.clex.ch/link/Bund/220/de
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9a. der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von 5000 Franken für Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der Feuer-
wehr, wie Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze 
zur Rettung, Brandbekämpfung, allgemeine Schadenwehr, Elementarschaden-
bewältigung. Ausgenommen sind Pauschalzulagen für Kader sowie Funktions-
zulagen und Entschädigungen für administrative Arbeiten und für Dienstleistun-
gen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt;

9a. der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von 50005200 Franken für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der 
Feuerwehr, wie Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfallein-
sätze zur Rettung, Brandbekämpfung, allgemeine Schadenwehr, Elementar-
schadenbewältigung. Ausgenommen sind Pauschalzulagen für Kader sowie 
Funktionszulagen und Entschädigungen für administrative Arbeiten und für 
Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt;

10. die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;

11. die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen erzielt werden, die 
nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 2017 (BGS)1) zugelassen sind, 
sofern diese Gewinne nicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit stammen;

11a. die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million Franken aus der Teil-
nahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen sind, und aus der On-
line-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem BGS zugelassen sind;

11a. die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million038 300 Franken aus 
der Teilnahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen sind, und aus 
der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem BGS zugelassen 
sind;

11b. die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS zugelassen sind;

12. die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Ver-
kaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d und e BGS diesem 
nicht unterstehen, sofern die Grenze von 1000 Franken nicht überschritten 
wird.

13. Einkünfte aufgrund des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für 
ältere Arbeitslose1).

Art.  27
Selbstständige Erwerbstätigkeit: Allgemeines

1 Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmässig 
begründeten Kosten abgezogen.

1) SR 935.51
1) SR 837.2

http://db.clex.ch/link/Bund/837.2/de
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2 Dazu gehören insbesondere:

1. die ausgewiesenen Abschreibungen des Geschäftsvermögens;

2. die verbuchten Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Höhe noch unbe-
stimmt ist, oder für unmittelbar drohende Verlustrisiken sowie die Rücklagen für 
Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 Prozent des steuer-
baren Geschäftsertrags, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1 Million Franken;

3. die eingetretenen und verbuchten Verluste auf dem Geschäftsvermögen;

4. die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Perso-
nals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist;

5. Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Beteiligungen nach Arti-
kel 18 Absatz 2 dieses Gesetzes entfallen;

6. die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals.

7. gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben.

3 Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträger.

3 Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträger.insbesondere:

1. Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts;

2. Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegenleistung für die 
Begehung von Straftaten;

3. Bussen und Geldstrafen;

4. finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck haben.

4 Sind Sanktionen nach Absatz 3 Ziffer 3 und 4 von einer ausländischen Straf- 
oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn:

1. die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder
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2. die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare unter-
nommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten.

Art.  31
Allgemeine Abzüge

1 Von den Einkünften werden abgezogen:

1. die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Artikeln 20, 20a und 21 
steuerbaren Vermögenserträge und weiterer 50 000 Franken. Nicht abzugsfä-
hig sind Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem 
Kapital massgeblich beteiligten oder ihr sonst wie nahe stehenden natürlichen 
Personen zu Bedingungen gewährt, die erheblich von den im Geschäftsverkehr 
unter Dritten üblichen Bedingungen abweichen;

2. die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten;

3. die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich ge-
trennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für 
die unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut stehenden Kinder, nicht jedoch 
Leistungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstüt-
zungspflichten;

4. die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und 
Beiträge zum Erwerb von Ansprüchen aus der Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenversicherung und aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge;

5. Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen aus 
anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Sinn und im Umfang 
von Artikel 82 BVG;

6. die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversi-
cherung und die obligatorische Unfallversicherung;
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7. die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht 
unter Ziffer 6 fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien 
des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen, bis zum Ge-
samtbetrag von 6000 Franken für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige 
und von bis zu 3000 Franken für die übrigen Steuerpflichtigen. Für Steuerpflich-
tige ohne Beiträge gemäss den Ziffern 4 und 5 erhöhen sich diese Ansätze um 
die Hälfte. Zudem erhöhen sich diese Abzüge um 1000 Franken für jedes Kind, 
für das der Steuerpflichtige einen Kinderabzug geltend machen kann;

8. die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und der von ihm unter-
haltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten selbst trägt und die-
se 2 Prozent der Nettoeinkünfte übersteigen;

8a. die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von ihm un-
terhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes vom 13. Dezember 2002, soweit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt;

9. die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristi-
sche Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder 
gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind 
(Art. 60 Abs. 1 Ziff. 7), wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100 Franken errei-
chen und insgesamt 20 Prozent der um die Aufwendungen (Art. 26–31) vermin-
derten Einkünfte nicht übersteigen. Im gleichen Umfang abzugsfähig sind ent-
sprechende freiwillige Leistungen an Bund, Kantone, Gemeinden und deren 
Anstalten (Art. 60 Abs. 1 Ziff. 1–4).

10. die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens 10 000 Franken1), für die Dritt-
betreuung jedes Kindes, das das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit 
der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haus-
halt lebt, soweit diese Kosten in direktem und kausalem Zusammenhang mit 
der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen 
Person stehen;

10. die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens 1025 000 Franken, für die 
Drittbetreuung jedes Kindes, daswelches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet 
hat und mit der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im glei-
chen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem und kausalem Zusam-
menhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der 
steuerpflichtigen Person stehen;

11. die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 
10 000 Franken2) an politische Parteien, die:

11. die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 10 000
300 Franken an politische Parteien, die:

1) SBE 2015 47; B RR 10. November 2015, angepasst: 10‘100 Franken.
2) SBE 2015 47; B RR 10. November 2015, angepasst: 10‘100 Franken.
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a. im Parteienregister nach Artikel 76a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 
1976 über die politischen Rechte eingetragen sind,

b. in einem kantonalen Parlament vertreten sind, oder

c. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindes-
tens 3 Prozent der Stimmen erreicht haben.

12. die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12 000 Franken, sofern:

12. die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12 000 Franken12 700 Fran-
ken, sofern:

a. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder

b. das 20. Altersjahr vollendet ist und soweit es sich nicht um die Ausbildungskos-
ten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt.

2 Leben Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe und erzielen bei-
de ein Erwerbseinkommen, so werden vom niedrigeren Erwerbseinkommen 10 
Prozent, jedoch mindestens 3500 Franken und höchstens 10'000 Franken abge-
zogen. Als Erwerbseinkommen gelten die steuerbaren Einkünfte aus unselbstän-
diger oder selbständiger Erwerbstätigkeit abzüglich der Aufwendungen nach den 
Artikeln 26–29 und der allgemeinen Abzüge nach Absatz 1 Ziffern 4–6. Bei er-
heblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des 
andern Ehegatten oder bei gemeinsamer selbständiger Erwerbstätigkeit wird je-
dem Ehegatten die Hälfte des gemeinsamen Erwerbseinkommens zugewiesen. 
Eine abweichende Aufteilung ist vom Ehepaar nachzuweisen.

3 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, welche nicht 
nach Artikel 24 Ziffern 11–12 steuerfrei sind, werden 5 Prozent, jedoch höchs-
tens 5000 Franken, als Einsatzkosten abgezogen. Von den einzelnen Gewinnen 
aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach Artikel 24 Ziffer 11a wer-
den die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im Steuerjahr, je-
doch höchstens 25 000 Franken abgezogen.

3 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, welche nicht 
nach Artikel 24 Ziffern 11–12 steuerfrei sind, werden 5 Prozent, jedoch höchs-
tens 50005200 Franken, als Einsatzkosten abgezogen. Von den einzelnen 
Gewinnen aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach Artikel 24 Zif-
fer 11a werden die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im Steu-
erjahr, jedoch höchstens 2526 000 Franken abgezogen.

Art.  45
Steuerfreie Beträge
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1 Vom Reinvermögen werden für die Berechnung des steuerbaren Vermögens 
abgezogen:

1. 75 000 Franken für alleinstehende Steuerpflichtige; 1. 75100 000 Franken für alleinstehende Steuerpflichtige;

2. 150 000 Franken für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten sowie verwitwete, 
gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuer-
pflichtige, die allein mit Kindern im Sinne von Artikel 33 dieses Gesetzes zu-
sammenleben;

2. 150200 000 Franken für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten sowie verwit-
wete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene und ledige 
Steuerpflichtige, die allein mit Kindern im Sinne von Artikel 33 dieses Gesetzes 
zusammenleben;

3. 25 000 Franken für jedes minderjährige, unter der elterlichen Sorge oder Obhut 
des Steuerpflichtigen stehende Kind;

4. zusätzlich 25 000 Franken für Steuerpflichtige, die mindestens eine halbe Ren-
te der eidgenössischen Invalidenversicherung beziehen.

2 Die steuerfreien Beträge bemessen sich nach den Verhältnissen am Ende der 
Steuerperiode oder der Steuerpflicht.

Art.  47 Art.  47
Anpassung   Tarife und Abzüge  

1 Wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise gegenüber dem Index des 
Monats September 2001 um mindestens 10 Prozent verändert, unterbreitet der 
Regierungsrat dem Landrat Bericht und Antrag, ob und wie bei der Steuer vom 
Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen die Steuersätze sowie die 
in Frankenbeträgen festgesetzten Abzüge den veränderten Verhältnissen anzu-
passen sind. Die Anpassung erfolgt auf die übernächste Steuerperiode.

1 Wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise gegenüber dem Index des 
Monats September 2001 um mindestens 10 Prozent verändert, unterbreitet der 
Regierungsrat dem Landrat Bericht und Antrag, ob und wie bei der Steuer Bei 
den Steuern vom Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen werden 
die Steuersätze sowie die Folgen der kalten Progression durch gleichmässige 
Anpassung der Tarifstufen gemäss Artikel 34 und der in Frankenbeträgen festge-
setzten Abzüge vom Einkommen gemäss den veränderten Verhältnissen anzu-
passen sind. Artikeln 31, 33 und 45 voll ausgeglichen. Die Anpassung erfolgtBe-
träge sind auf die übernächste Steuerperiode100 Franken auf- oder abzurunden.

1a Der Regierungsrat passt die Tarifstufen und die Abzüge jährlich an den 
Landesindex der Konsumentenpreise an. Massgebend ist der Indexstand am 30. 
Juni vor Beginn der Steuerperiode. Bei negativem Teuerungsverlauf ist eine An-
passung ausgeschlossen. Der auf eine negative Teuerung folgende Ausgleich 
erfolgt auf Basis des letzten Ausgleichs. Ausgegangen wird vom Indexstand per 
30. Juni 2022.
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2 Ist eine Anpassung erfolgt und hat sich der Landesindex der Konsumentenprei-
se nach dem Stand für den Monat September eines Jahres erneut um mindes-
tens 10 Prozent verändert, unterbreitet der Regierungsrat wieder Bericht und An-
trag für eine allfällige weitere Anpassung auf die übernächste Steuerperiode.

2 Aufgehoben.

3 Der Landrat behandelt und verabschiedet den Antrag spätestens zuhanden der 
Landsgemeinde der nächsten Steuerperiode.

3 Aufgehoben.

4 Der Regierungsrat kann zwecks Koordination mit der direkten Bundessteuer bei 
Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 3 und Artikel 31 eine Anpassung ungeachtet der Vor-
aussetzungen von Absatz 1 vornehmen.

4 Der Regierungsrat kann zwecks Koordination mit der direkten Bundessteuer bei 
Artikel   13 Absatz     3 Ziffer 1,     Artikel     24 Absatz     1 Ziffern 9a, 11a und 12, Artikel   26 
Absatz 1 Ziffer 3 und Artikel 31 eine Anpassung ungeachtet der Voraussetzun-
gen von Absatz 1 vornehmen.

Art.  64
Geschäftsmässig begründeter Aufwand

1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch: 1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auchinsbesondere:

1. die Steuern, nicht aber Steuerbussen; 1. die eidgenössische, kantonale und kommunale Steuern, nicht aber Steuerbus-
sen;

2. die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Perso-
nals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist;

3. die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten bis zu 
20 Prozent des Reingewinns an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, 
die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steu-
erpflicht befreit sind (Art. 60 Abs. 1 Ziff. 7), sowie an Bund, Kantone, Gemein-
den und deren Anstalten (Art. 60 Abs. 1 Ziff. 1–4);

4. die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem Ent-
gelt für Lieferungen und Leistungen sowie zur Verteilung an die Versicherten 
bestimmte Überschüsse von Versicherungsgesellschaften;

5. die Rücklagen für künftige Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis 
zu 10 Prozent des steuerbaren Gewinns, insgesamt jedoch höchstens bis 
1 Million Franken;
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6. die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals.

6. die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals.;

7. gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben.

2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von Be-
stechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an schweizerische 
oder fremde Amtsträger.

2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von Be-
stechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an schweizerische 
oder fremde Amtsträger.insbesondere:

1. Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts;

2. Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegenleistung für die 
Begehung von Straftaten;

3. Bussen;

4. finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck haben.

3 Sind Sanktionen nach Absatz 3 Buchstaben c und d von einer ausländischen 
Straf- oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn:

1. die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder

2. die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare unter-
nommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten.

Art.  83
Bemessung des Reingewinns

1 Der steuerbare Reingewinn bemisst sich nach dem Ergebnis der Steuerperiode.

2 Bei einem unter- oder überjährigen Geschäftsabschluss werden für die Bestim-
mung des Gewinnsteuersatzes nur die ordentlichen Gewinne auf zwölf Monate 
umgerechnet.

3 Wird eine juristische Person aufgelöst oder verlegt sie ihren Sitz, die Verwal-
tung, einen Geschäftsbetrieb oder eine Betriebsstätte ins Ausland, so werden die 
aus nicht versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven zusammen mit dem 
Reingewinn des letzten Geschäftsjahrs besteuert.
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4 Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, so ist der steu-
erbare Reingewinn in Franken umzurechnen. Massgebend ist der durchschnittli-
che Devisenkurs (Verkauf) der Steuerperiode.

Art.  84
Bemessung des Eigenkapitals

1 Das steuerbare Eigenkapital bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steu-
erperiode.

2 Bei über- oder unterjährigen Geschäftsabschlüssen bestimmt sich die Höhe der 
Kapitalsteuer nach der Dauer des Geschäftsjahrs.

3 Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, so ist das steu-
erbare Eigenkapital in Franken umzurechnen. Massgebend ist der Devisenkurs 
(Verkauf) am Ende der Steuerperiode.

II.

GS VI A/2/1, Gesetz über den Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden (Finanzausgleichsgesetz, FAG) vom 2. Mai 2010 (Stand 1. Janu-
ar 2023), wird wie folgt geändert:

Art.  13b
Verlängerung der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 5. Mai 2019

1 Die Übergangsbestimmungen gemäss Artikel 13a Absätze 1 und 2 werden für 
die Jahre 2024–2026 verlängert.

2 Der jährliche Ausgleichsbeitrag zugunsten der ressourcenschwachen Gemein-
den gemäss Artikel 13a Absatz 1 beträgt in den Jahren 2024–2026 1,5 Millionen 
Franken.

3 Der Regierungsrat erstattet dem Landrat bis spätestens Dezember 2025 Bericht 
über die Auswirkungen der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerre-
form und die AHV-Finanzierung (STAF) im Kanton Glarus und die Wirksamkeit 
des Finanzausgleichs. Er beantragt unbefristete Ausgleichsmassnahmen.

III.

https://gesetze.gl.ch/data/VI-A.2.1/de
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          Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2024 in Kraft mit folgenden Ausnahmen:

Am 1. Januar 2023 treten in Kraft: Im Erlass VI C/1/1: Art. 24 Abs. 1, Art. 31 
Abs. 1, Art. 31 Abs. 3, Art. 47, Art. 47 Abs. 1, Art. 47 Abs. 1a, Art. 47 Abs. 2, 
Art. 47 Abs. 3, Art. 47 Abs. 4.

[Ort]

[Behörde]


